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E I N L A D U N G 

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 18. März 2024 

um 20.00 Uhr im Gemeindesaal in Lendsiedel 

 

Tagesordnung: 

 

1) Protokollangelegenheiten 

2) Sachstand Stadtentwicklung und wesentliche Themen des Rathauses 

3) Bürgerfragen 

4) Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Lindenquartier-Pflegeheim“ 

a) Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 

b) Satzungsbeschluss 

5) Verkauf und Umbau der Fotovoltaikanlage vom ehem. Edeka-Gebäude 

6) Umbau Kita Lendsiedel – Vergaben: 

a) Estricharbeiten 

b) Innenputzarbeiten 

c) Zimmer- und Holzbauarbeiten 

7) Anfragen aus dem Gremium 

8) Verschiedenes und Bekanntgaben 

 

Zum Besuch der öffentlichen Sitzung wird herzlich eingeladen. 

 

gez. Stefan Ohr 

Bürgermeister 



Tagesordnungspunkt 4 Kirchberg, 07.03.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 18.03.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

 

Sachbearbeiterin: 

Cornelia Müller 
  

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Lindenquartier - Pflegeheim" 

a) Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 

b) Satzungsbeschluss 
 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 18.12.2023 den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss 

zum o.g. Bebauungsplan gefasst. 

 

Der Entwurf lag in der Zeit vom 02.01. bis 02.02.2024 öffentlich aus. In dieser Zeit hatten auch 

die Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme. Die eingegangenen 

Stellungnahmen mit jeweiligem Beschlussvorschlag der Verwaltung sowie der zeichnerische 

Teil sind in der Anlage dieser Beratungsunterlage beigefügt.  

 

Wenn der Gemeinderat den Abwägungsvorschlägen so zustimmt, kann der Satzungsbeschluss 

gefasst werden. Maßgebend hierfür ist der Bebauungsplan mit Textteil und zeichnerischem Teil 

incl. Vorhaben und Erschließungspläne sowie die gemeinsam mit dem Bebauungsplan 

aufgestellten örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 06.03.2024 gefertigt vom Büro 

Baldauf, Stuttgart. 

 

Mit den Vorhabensträgern wird vor Satzungsbeschluss ein Durchführungsvertrag vereinbart, in 

dem u. a. die zeitliche Umsetzung des Vorhabens und Details zum Generationenplatz geregelt 

werden. Der Textteil, die Vorhaben- und Erschließungspläne, der Durchführungsvertrag, sowie 

die Begründung mit Anlagen sind im Loginbereich eingestellt. Sollten Sie diese in Papierform 

wünschen, melden Sie sich bitte bei Frau Müller (Tel. 07954/9801-24, mueller@kirchberg-

jagst.de). 

 

Beschlussvorschlag: 
 

a) Der Gemeinderat stimmt den Abwägungsvorschlägen wie in Anlage 1 aufgeführt zu. 
 

b) Der Bebauungsplan „Lindenquartier-Pflegeheim“ in der Fassung vom 06.03.2024 wird nach 

§ 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung beschlossen. Die zusammen mit 

dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften „Lindenquartier-Pflegeheim“ in der 

Fassung vom 06.03.2024 werden nach § 74 LBO in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung 

beschlossen.  
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ABWÄGUNGSTABELLE  

Bearbeitungsstand: 06.03.2024 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Veröffentlichung im Internet vom 02.01.2024 bis 02.02.2024 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 02.01.2024 bis 02.02.2024, Verlängerung bis 16.02.2024 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Vorhabenbezogener Bebauungsplan inkl. Vorhaben- und Erschließungspläne und den 

Örtlichen Bauvorschriften  

 

„LINDENQUARTIER-PFLEGEHEIM“, Entwurf vom 07.12.2023 

 

der Stadt Kirchberg an der Jagst 

 

ÖFFENTLICH 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Schwäbisch Hall  16.02.2024 

2 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 29.01.2024 

3 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 24.01.2024 

4 Regionalverband Heilbronn-Franken 16.01.2024 

5 Deutsche Telekom Technik GmbH 31.01.2024 

6 Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe 11.01.2024 

7 hev Hohenloher Energie Versorgung GmbH - 

8 Vodafone 26.01.2024 

9 Handwerkskammer Heilbronn-Franken 12.01.2024 

10 Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken 17.01.2024 

11 Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst - 

12 Stadt Crailsheim 

 

29.12.2023 

13 Stadt Gerabronn - 

14 Stadt Ilshofen - 

15 Gemeinde Rot am See 

 

19.01.2024 

16 Gemeinde Satteldorf 

 

- 

17 Gemeinde Wallhausen 

 

11.01.2024 

18 Gemeinde Wolpertshausen 

 

30.01.2024 

 

Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.  

V2 Landesnaturschutzverband Baden-Würtemberg e.V.  

V3 Umweltzentrum Kreis Schwäb. Hall e.V.  

V4 NABU Ortsgruppe  
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Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

Ö1 H. Langer 14.01.2024 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Artenschutz 

Eine erneute Begehung des Plangebietes im Januar 2024 mit 

Untersuchung des Gebäudebestands hat stattgefunden. Ein 

entsprechender Untersuchungsbericht wird den Unterlagen zum 

Satzungsbeschluss beigelegt. Es wurden keine neuen 

artenschutzrechtlichen Betroffenheiten festgestellt.  

 

Das Anbringen von Nistkästen für die Mehlschwalbe wurde in die 

Hinweise aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

eines Hinweises 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

Die bereits enthaltene Festsetzung zur insektenfreundlichen 

Beleuchtung wurde gem. der Anregung zur Klarstellung ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festsetzung wurde entsprechend angepasst. Der gebührende 

Schallschutz für die Pflegeräume wird über die Schallfestsetzungen 

gesichert. Die Regelung, dass die sonstigen Nutzungen innerhalb 

des Gebäudes nach den Werten eines Mischgebietes zu beurteilen 

sind, wird zur Klarstellung unter Art der baulichen Nutzung 

aufgenommen. Hierzu werden die Büro- und Verwaltungsnutzung 

klarstellend ergänzt. Die Änderung stellt klar, dass die ursprüngliche 

Konzeption, den Generationenplatz als gemischt genutztes urbanes 

Quartier zu behandeln, beibehalten wird und dass die 

Wohnnutzungen mit dem benachbarten Gewerbebetrieb unter Ansatz 

der Qualität eines Mischgebietes vereinbar sind. Die Änderung wurde 

mit dem Landratsamt abgestimmt, schafft keine erstmalige oder 

stärkere Berührung von Belangen und löst daher keine erneute 

Beteiligung aus.  

 

 

Berücksichtigung 

durch 

Klarstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Anpassung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

Die erforderlichen Lüftungsanlagen sind bereits in der Festsetzung 

unter A8.2 enthalten.  

 

 

 

 

 

Die Festsetzung wird entsprechend angepasst. Siehe auch oben.  

 

 

 

 

 

 

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich nicht um ein 

neues Baugebiet, sondern um eine Konversionsfläche, die sich bzgl. 

der Abwasserfrachten bereits im System wiederfindet. Bzgl. der 

Rückhaltung von Regenwasser wird durch die Festsetzungen zur 

Dachbegrünung und Retention eine Verbesserung erzielt. Inzwischen 

hat ein Gespräch zwischen Stadt und Landratsamt stattgefunden. 

Demnach kann der Bebauungsplan "Lindenquartier Pflegeheim" 

beschlossen werden, das LRA klärt die ablehnende Stellungnahme 

der Unteren Wasserbehörde vom 16.2.2024 intern. 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Anpassung 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahmen, das RP hat Stellung genommen, siehe unten.   

 

 

 

Die Hinweise zur ÖPNV-Anbindung sowie Ausführungen zu Fuß- und 

Radverbindungen in die Innenstadt wurden ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Fahrradstellplatzanlagen sind im Vorhaben- und 

Erschließungsplan 1/11 ersichtlich.  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

in der 

Begründung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung aus 

raumordnerischer Sicht mitgetragen wird. 

 

In der Begründung erfolgt unter Kapitel 1 „Erfordernis der 

Planaufstellung“ und Kapitel 3.1 „Regionalplan“ eine Darstellung der 

Erforderlichkeit der Planung sowie eine Auseinandersetzung mit den 

Zielen der Raumordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

Im Plangebiet befinden gem. Hochwassergefahrenkarte der LUBW 

(zugegriffen am 31.01.2024) sich keine Überflutungsflächen. 

Auswirkungen auf Starkregenereignisse sind nicht zu erwarten, da 

bereits heute auf der Fläche entsprechende Gebäudevolumen 

bestehen und zu Verdrängungseffekten beitragen.  

 

Mobilität, Verkehr, Straßen 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Ein Schallgutachten liegt vor. Die Schalleinträge der angrenzenden 

Straßen wurden berücksichtigt. Der Anregung demnach gefolgt.  

 

 

 

 

Die Ausführungen unter 5.1 werden redaktionell korrigiert. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Kirchberg an der Jagst Abwägungstabelle 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Lindenquartier-Pflegeheim“ 10/28 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Landesamtes für 

Denkmalpflege keine Bedenken bestehen. 

 

Nebenstehende Ansprechpartner werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart erhält nach Inkrafttreten des 

Bebauungsplans eine Mehrfertigung in digitaler Form. 

 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart wird am weiteren Verfahren 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotechnik 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

 

Die Hinweise unter C1 wurden geringfügig ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken aus 

bodenkundlicher Sicht bestehen. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken aus 

rohstoffgeologischer Sicht bestehen. 

 

Grundwasser 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken aus 

hydrogeologischer Sicht bestehen. 

 

Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet nicht in einem 

Bergbaugebiet liegt. 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

der Hinweise 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

Geotopschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken aus 

geowissenschaftlicher Sicht bestehen. 

 

Allgemeine Hinweise 

Im Geotop-Kataster sind keine Geotope im Plangebiet oder in der 

Umgebung dargestellt. 

 

 

 

Das beigefügte Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen der 

Raumordnung vereinbar ist. 

 

Der Regionalverband Heilbronn-Franken erhält nach Inkrafttreten des 

Bebauungsplans eine Mehrfertigung in digitaler Form. 

Der Regionalverband Heilbronn-Franken wird am weiteren Verfahren 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich 

Telekommunikationsleitungen der Telekom befinden. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache 

der Ausführungsplanung und findet dort Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband 

Hohenloher Wasserversorgungsgruppe nicht von der Planung 

betroffen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Planauskünfte wurden eingeholt (s.u.) und an den Investor 

weitergeleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Leitungen, die sich außerhalb des Plangebietes 

im Bereich der öff. Straßenräume befinden.  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der 

Handwerkskammer keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Industrie-  und 

Handwerkskammer keine Bedenken bestehen. 
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empfehlung 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Kirchberg an der Jagst Abwägungstabelle 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Lindenquartier-Pflegeheim“ 24/28 

 

Nr. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen. 
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empfehlung 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen. 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zugang zum Gebäude sowie die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt 

über die Birkenstraße und den Mehrgenerationenplatz. Von der 

Eschenstraße ist keine Erschließungsfunktion vorgesehen und 

zulässig. Die Eschenstraße ist nicht Gegenstand des vorliegenden 

Bebauungsplanverfahrens und wird vorerst in ihrer heutigen 

Ausgestaltung belassen. Zukünftig ist jedoch weiterhin geplant, den 

unteren Teil der Eschenstraße, östlich des Plangebietes, als Fußweg 

auszubilden. Es werden keine neuen Parkmöglichkeiten im Bereich 

der Eschenstraße geschaffen. 

 

 

Die beigelegten Vorhaben- und Erschließungspläne sind Teil des 

Bebauungsplanes. Nebenstehende Nutzungen sind an der Nord- und 

Ostseite nicht geplant und auch nicht zulässig. Des Weiteren sind 

durch die Festsetzung des Pflanzgebots entlang der 

Grundstücksgrenze entsprechende Nutzungen ausgeschlossen.  
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

Ö1 

 

 

Die Eschenstraße wird langfristig als Sackgasse für PKW ausgebildet 

werden, welche über einen Fußweg an die Lindestraße im Süden 

anknüpft. Siehe oben 

 

 

 

 

 

Im Schallgutachten wurden die erforderlichen Lärmeinwirkungen des 

Straßenverkehrs ausreichend betrachtet und eingestellt.  

Ordnungswidrige Nutzungen der Eschenstraße und 

ordnungsrechtliche Überwachungen sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. Die Bedenken und Anregungen werden 

jedoch zur Kenntnis genommen und außerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens untersucht.  

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Stadt
Kirchberg an der Jagst

"Lindenquartier - Pflegeheim"

vom 06.03.2024

Vorhabenbezogener Bebauungsplan inkl. Vorhaben- und

Erschließungspläne und örtliche Bauvorschriften

Maßstab im Original: 1:500
Plangröße: 599,2 mm

Koordinatensystem:

Bebauungsplan der Innentwicklung nach §13a BauGB

x 297

ETRS89 / UTM
N

X X X X

X
X

XXXX

X
X

X X X X
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XXXX

X
X

12.9 m

1.
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m

5.9 m

2.1 m

Übersicht ohne Maßstab

Zeichenerklärung
Planungsrechtliche Festsetzungen

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Fläche: ca. 0,3 ha

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit/ Bürgerinformationsveranstaltung:
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 u. § 3 Abs. 1 BauBG

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB

Beschluss zur Veröffentlichung im Internet durch den Gemeinderat:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Veröffentlichung im Internet des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebauungsplans durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

23.12.2019
- 31.01.2020

30.09.2019

20.12.2019

18.12.2023

22.12.2023

19.12.2019
- 31.01.2020

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem

Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).
Kirchberg an der Jagst, den

Stefan Ohr, Bürgermeister

02.01.2024
- 02.02.2024

...............

...............

...............

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
und der Vorhaben- und Erschließungspläne 1 bis 7
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche,

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Hinweise

Gebäude Abriss

Geplanter Straßenausbau (unverbindlich) gem.
Planung kp engineering vom 17.10.2022

Zufahrtsbereich Tiefgarage
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Generationenplatz

Flächen deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Kennzeichnung
(§ 9 Abs. 5 BauGB)

Schalltechnische Beurteilungspegel nach TA Lärm für Pflegeräume
werden überschritten (siehe Textteil)

Von der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen und ihre
Nutzung, Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor
solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder
Minderung solcher Einwirkungen zu treffende bauliche
und sonstige technische Vorkehrungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Fläche mit Pflanzzwang

pz 2 : Quartiersrandeingrünung
pz 2

Gehrecht / Leitungsrecht (siehe Textteil)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GR / LR

Bemaßung in ca.-Werten, unverbindlich

Pflanzzwang Einzelbäume privat

02.01.2024
- 02.02.2024

Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
das durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert
worden ist.

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
die durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert
worden ist.

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 3 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S.357, ber. S. 416), geändert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBl. S. 422).



Tagesordnungspunkt 5 Kirchberg, 08.03.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 18.03.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

 

Sachbearbeiter: 

Frau Linke 
  

 

Verkauf der Fotovoltaikanlage vom ehem. Edeka-Gebäude 
 

 

Auf dem Dach des ehemaligen Edeka-Gebäudes befindet sich eine PV-Anlage, die durch den 

Abriss des Gebäudes (je nach Kaufvertragsabschluss möglich ab 31.05.2024) demontiert werden 

muss. Die Anlage wurde zum 1.1.2022 durch die Stadt übernommen. Die Laufzeit der EEG-

Vergütung geht noch bis 31.12.2030. Die jährliche Einspeisevergütung beläuft sich auf ca. 

21.000 €. 

 

Bereits im vergangenen Jahr war die Überlegung die Anlage auf die Dachfläche der Kita 

Lendsiedel umzuverlegen. Dazu liegt der Verwaltung eine positive Stellungnahme des 

Energiezentrums Wolpertshausen vor. 

 

Bei der Haushaltsberatung für das Jahr 2024 wurde dann vorgesehen, die PV-Anlage zu 

veräußern. Im Haushaltsplan 2024 wurden Einnahmen durch den Verkauf in Höhe von 140.000 

€ veranschlagt. Ziel der Stadt Kirchberg ist es die Anlage im Idealfall wieder auf einem eigenen 

Dach unterzubringen und die Dachfläche dafür zu verpachten. 

 

Die Bürgerenergie Hohenlohe eG hat bereits im vergangenen Jahr ihr Interesse an einer 

Anpachtung von städtischen Dachflächen bekundet und ihr besonderes Augenmerk auf die 

Dachflächen der Kita Lendsiedel und den Gemeindesaal in Lendsiedel gelegt. Sie wären bereit, 

die vorhandene PV-Anlage von der Stadt Kirchberg zu kaufen und diese auf die Dachfläche der 

Kita Lendsiedel auf eigene Kosten zu installieren und die übrige Fläche noch mit einer weiteren 

PV-Anlage zu versehen.  

 

Mit der Bürgerenergie Hohenlohe eG besteht Einvernehmen, dass die Anlage zum unabhängigen 

Schätzwert unter Einrechnung der EEG-Vergütung bis zum Laufzeitende zu erwerben ist. Vom 

Wert abzuziehen sind die durch Rechnungen belegten Umbaukosten. Von der Verwaltung wird 

eine aktuelle Bewertung durch das Energiezentrum Wolpertshausen eingeholt 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Vorgehen und dem Verkauf der Edeka-PV-Anlage zu 

 

  



Tagesordnungspunkt 6 Kirchberg, 08.03.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 18.03.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

 

Sachbearbeiter: 

Frau Linke 
  

 

Umbau Kita Lendsiedel – Vergaben: 

a) Estricharbeiten 

b) Innenputzarbeiten 

c) Zimmer- und Holzbauarbeiten 
 

 

Für den Ausbau des Kellergeschosses der Kita Lendsiedel stehen die Auftragsvergaben weiterer 

Gewerke an: 

 

a)Estricharbeiten 

Für das Gewerk „Estricharbeiten“ wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung drei 

Firmen um Abgabe eines Angebotes gebeten. Die Angebotsabgabe erfolgt am 12.03.2024. 

Die Kostenschätzung liegt bei 30.000 €.   

 

Die Angebote werden durch das Architekturbüro Company-B geprüft und zur Sitzung ein 

Vergabevorschlag vorgelegt. 

 

b) Innenputzarbeiten 

Für das Gewerk „Innenputzarbeiten“ wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung fünf 

Firmen um Abgabe eines Angebotes gebeten. Die Angebotsabgabe erfolgt am 12.03.2024. 

Die Kostenschätzung liegt bei 39.600 €. 

 

Die Angebote werden durch das Architekturbüro Company-B geprüft und zur Sitzung ein 

Vergabevorschlag vorgelegt. 

 

c)Zimmer- und Holzbauarbeiten 

Für das Gewerk „Zimmer- und Holzbauarbeiten“ wurden im Rahmen einer beschränkten 

Ausschreibung sechs Firmen um Abgabe eines Angebotes gebeten. Die Angebotsabgabe erfolgt 

am 12.03.2024. Die Kostenschätzung liegt bei 49.300 €. 

 

Die Angebote werden durch das Architekturbüro Company-B geprüft und zur Sitzung ein 

Vergabevorschlag vorgelegt. 

 

 



  

Beschlussvorschlag: 

 

a)Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Estricharbeiten an die Firma mit dem  

   wirtschaftlich günstigsten Angebot. 

 

b)Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Innenputzarbeiten an die Firma mit dem 

   wirtschaftlich günstigsten Angebot 

 

c)Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für Zimmer- und Holzbauarbeiten an die Firma 

   mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot 
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